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Gesetzgebender Rath/ 18. April.
Fortsetzung. ä

(Beschluß des Gutachtens einer besonderen Commißion
die.persönliche. Begnadigung von 14 Burgern be-
treffend.

Diese Bürger alle also, B. Gluz und Rotcnflüe ausge-
nommcn, traten erst in dem Zeitpunkt unter fremden
Sold als ihre Heimat von der Republik abgerissen war,
und sie unter Interimsregierungen standen, die diese

Truppenaufstellungen aufkaiserlichen und englischen Be-
fehl hin anordnen mußten.

Die Commißion glaubt also Ihnen B. Gesetzgeber,
über diese vorliegende Specialfällc folgenden Dekrelsvor-
schlag machen ?u müssen:

Der gesetzgebende Rath — Aufden Antrag des Voll,.
Raths vom 23 Merz ,801 ; und nach Anhörung der Ve-
richte seiner hiczu besonders beauftragten Commißion;

In Erwägung daß der gte §. des Amnestiegesetzes,
der vollziehenden Gewalt das Recht giebt, der Gesctzge-
bung besondere Vorschläge zu Begnadigung solcher Bür-
gcr zu machen die sich nicht unter den Bedingungen der
Amnestie befinden;

In Erwägung, daß gute Zeugnisse über das Petra-
gen derjenigen Bürger vorhanden sind, deren Begnadi-
gunz der Voll;. Rath vorschlägt, beschließt:

Folgende Bürger sind unter den durch das Awncstieqe-
setz vom 28. Hornung igoo vorgeschriebenen Be-
dingungen, der Wohlthat der Amnestie theilhaftig
erklärt:

B. Carl Anton Glutz von Solsthnrn, gewes. Officier
unter Roverca.

Heinr. Hasti von Schwanden, im Canton Linth,
Officier berm Landviquet.

» Heinr. Luchfiager von da — eben so.

B. Aloys Reymann vnn St. Gallen Cappel, im Can-
ton Linth, Off. unter Roverrea.

- Thomas Horat von Schwyz, Canl. Waldstätten,
unter Bachmann.

- Balth. Melller von Brunnen, Off im Landsturm
und unter Managhetta.

- Joseph Büeler von Steinen, Eben so.

Ios. Ioh. Martin von Bürgten, Off. unter den

Kaiserlichen.
» Domin. Marchin ab dem Sattel, Off im Land»

stürm und in englischem Sold.
» Georg Ant. Schncriger von da, eben so.

- Caspar Leonh. Anna von Steinen, Off im Land»

stürm und unter Managhetta.
Martin Rychner von Schwyz, Off im Landsturm

und im engl. Sold.
- Franz Taver Falkiein von da, eben so.

- Caspar Rotensiue von Stanz, Feldchirurgus unter
den Emigranten.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird m

Berathung und hicraufdaö Decrcl angenommen;
B. G. Ihr habet den uten dieses Eurer Finanz«

comißion die Botschaft des Voll,. Raths v. y. d.nebst dein

Versicigerungsresullat, des zum Kloster Neu St. Iohan,
C Linth gehörigen Wirthshauses, Schästi genannt, wel«

ches von Ihnen zur Tilgung dringender Schulden dieses

Klosters, zur Versteigerung bewilliget wurde, übecwie-

sen. Es zeigt sich mm aus dem Sleigerungsbericht, däj
besagtes Wirthshaus samt Nebengebäude und dazu gehö-

rigen Platz und Wis ein, samt der dazu dienenden Mezz
und Waschhaus samt allen Rechrsamen und Beschwer«
den für ,868 Fr. geschäzt und für 62,4 Fr. z btz rp.
verkaust wurde; — also eine Ueberloosung von -;86 Fr.
; btz. 5 rp. sich zeigt.

Sowohl die Verwaltungskammer als das Finanzmi
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nisterium und dcr Vollz. Rath rathen die Genehmigung
dieser Versteigerung an. — Ihre Fmanzcommißwn räch

Ihnen ebenfalls an, diesen Verkaufzu ralificiren, theils
wegen der beträchtliche^ Ueberloofung, theils da der

Pachtzins jährlich nur 96 Fr. betrug, und das Klostee

noch den Unterhalt der Gebäude an sich hatte.

Folgendes Gutachten der Flnanzcommißio» wird in
Berathung und hernach angenommen :

Schon unterm 26. Ienner haben die Munizipaütät
und die Gememdskammer der Gemeinde der vier Dorf,
schastcn des unteren Wistenlachs, Distrikts Murten Ct.
Freydurg, Ihnen N. Gesetzgeber eine Petition einge-
reicht, und die Erlassung von 299 Kr. > btz. 9 den. 1/4, i/6
1/48 Boder.zinfeu begehrt, welche ihrem Vorgeben »ach,

erst im Jahr 173; von den vormaligen Ständen Bern
und Freydurg, auf 176 Stück urbar gemachtes Erdreich
seyen gelegt und seither von der Gemeinde, welche sie

gkgen einen jährlichen Zins ihren Gcmcindsgenossen Erb-
tchensweise verliehen habe, abgereicht worden; unter
dem Vorwand, diese Bodeuzinst habe» eine ähnliche Ve.
schassenheit mit jenen, die das Gesetz vom 10. Wintern,.
1798 unentgcldlich abgeschaft habe, wenn das urbarge-
machte Land noch m den Händen des ersten Urbarma-
chers sich befinde.

Ihre Finanzcommißion hatte damals wegen Mangel
nöthiger Belegen nicht eine hinreichende Sachkenntniß,

um Ihnen B. Gesetzgeber, über diesen Gegenstand einen

standhaften Bericht zu Abfassung eines Beschlusses zu

«rstatten, sondern sie schlug Ihnen unterm 4. Hoennnq
eine Botschaft vor, um durch dieselbe den Voll;. Rath
einzuladen, über mehrere gethane Einfragen die nöthigen

Berichte einzuziehen, und zu seiner Zeit diese mit den

nöthigen Auszügen aus den Schlofibüchern zu Murten
dem gesetzgebenden Rath zukommen zulassen.

Nun erzeigt es sich aus dem von dem Voltz. Rath am

2g. Merz Ihnen B. Gesetzgeber eingesandten und Ihrer
Finanzcommißion zur Untersuchung gewiesenen Einbe.

richt, und denen demselben beygefügten Schriften, daß

es mit den quästionirlichen Bodenzinsen eine ganz andere

.Beschaffenheit habe, als die Petenten vorgeben.

Durch den Abscheid vom Jahr 1605, wurde auf den

Vorschlag der Murtnischen Jahrsrechnungscvnfercnz,
den vier obbemeldten Dorfschaften Praz, Nant, Sugees
»ad Chaumond, zu Erhaltung der Kirche und zu Be-

strutting anderer Beschwerden von der Regierung verwil-
Zigct, von den gemeinen ^llmenten einen ziemlichen Platz
nach Gutdünken des Amtmans einzuschlagen und zu vcr-

ieihen unter der Einbedmgung des Einkommens zu Ga-

stereyen nicht zu mißbrauchen und darüber Rechnung zu

zu tragen.
Ei» zweyter Abscheid vom Jahr 1621 hemmt die

eingcfchiichenen Mißbräuche und giebt Erläuterung wegen
dem Zehnden dieses konzedirten Erdreichs.

Eu, dritter Abscheid vom Jahr ,69; bestimmt die

Bodenzinfen ab denen von der Aliment eingeschlagenen

Stücken, und überlaßt den Gemeinden auf ihr bittll-
chcs Anhalten den fernern Bezug der darauf gelegten

Austagen, unter dem Vorbehalt, daß sie der Einziehung
der Bvdenzinfe sich beladen, und solche jähilichcn fam-
methaft im Schloß Murten abrichten solle». Zu diesem

Ende wurde angeordnet, eine ordentliche Beschreibung
dieser Mmentstücken mit der Anzeige ihrer Besitzer durch
den Not. Kubli aufnehmen, und die Zinsen von den

Zinspflichligcu förmlich erkennen zu lassen.

Seit dieser Erkanmniiß bis im Jahr 1782 sind auf
gleiche Weise und unier gleichen Bedingen Conceßivncn

solcher Aliment Stücker ertheilt worden, die mm eben

die >76 Etücker ausmachen, ab welchen die 299 Kr. 1 btz.

9 den. 1/4 1/6 1/48 entrichtet werden, und von denen

die Pelenten die Erlassung begehren.

(Die Forts, folgt.)

Finanzministeriu m.
Fortsetzung der Anleitung über die Gründe

sieuer.

Anleitung für die Unter, oder
Distriktsaufseher.

tz. 8. Die Unteraufsther werden sich vom ersten Tage
nach Empfang der gegenwärtigen Anleitung an, in die

Gemeinden ihrer Bezirke begeben, nachdem sie Tag
und Ort festgcfezl haben, wo jede Munizipalirät, oder

ihre Ausgeschoßne, sich zu ihnen zu verfügen haben,

um alle Anleitungen und Erklärungen über alles zu er,

halten, was auf die Verfertigung des Cadasters Bezug
hat. Sie werden sich mit jeder Munizipalität über die

Anzahl der Tage unterhalten, welche die in dem §. 24
unten erwähnte Einschreibung der Liegenschaften in den

betreffenden Gemeinden erfodern wird, die Anzahl dieser

Tage bestimmen und eine Note davon in ihr Tagebuch

eintragen.
§ 9. Sie werden den Mnnizipalitäten zugleich vor-

schreiben, das Verzeichniß der Wälder, so wie in j, 2z
unten gesodert wird, sogleich zu verfertige» und die

Tage bestimmen wo es in jeder Gemeinde verfertigt
ftyn muß., und zwar so,. LaA die Schätzung dcrstibm
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